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Wenn Sie wählen dürfen, 

dann bekommen Sie eine Wahl·benachrichtigung. 

Das ist ein Brief oder eine Post·karte. 

Die Wahl·benachrichtigung bekommen Sie

spätestens 3 Wochen vor dem Wahl·tag mit der Post. 

In der Wahl·benachrichtigung steht:

• Wann ist die Wahl?

Wo ist die Wahl?

Der Ort, an dem man wählt, 

heißt: Wahl·raum.

Das ist zum Beispiel: 

eine Schule.

Ist der Wahl·raum barrierefrei?

Ein barrierefreier Wahl·raum 

bedeutet: 

Auch Rollstuhlfahrer 

können dort wählen.
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Die Wahl·benachrichtigung 

In großen Städten heißt der Bürgermeister Ober·bürgermeister. 

Manchmal steht das auf der Wahl·benachrichtigung.

Aber: Die Wahl ist gleich.

Vielleicht haben Sie keine Wahl·benachrichtigung bekommen.

Dann fragen Sie beim Rathaus nach.




